
Gemeinde Möser

B e k a n n t m a c h u n g

Beschluss Nr. BV/2024/017 Widmung und Benennung mehrerer Teilflächen zur 
bestehenden Straßenfläche Eulenbruch

in der Gemeinde Möser, Gemarkung Hohenwarthe

Laut  Beschluss  des  Gemeinderates  der  Gemeinde  Möser  vom  03.09.2024  gilt  die  im  Plan  rot 
gekennzeichneten Verkehrsflächen mit sofortiger Wirkung gemäß § 6 StrG LSA als gewidmet.
Die Widmung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Jerichower Land 
in Kraft.
Die Einteilung der Verkehrsflächen erfolgt als Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA.
Die  zu  widmenden  Verkehrsflächen  erhalten  den  Namen  „Eulenbruch“,  sie  befinden  sich  in  der 
Gemeinde Möser, Gemarkung Hohenwarthe und bestehen aus mehreren Teilflächen der Flurstücke 
10109; 10081 sowie den gesamten Flurstücken 10314;10316 und 10319 der Flur 4.

Rechtbehelfsbelehrung:
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Möser, Brunnenbreite 7/8, 
39291 Möser einzulegen.

gez. Simon
Bürgermeister
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